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Artikel 17

(1)     Die in Teil I der Verfassung Artikel 30 Absatz 1 vorgesehenen Missionen, bei deren Durch-

führung die Union militärische und zivile Mittel einsetzen kann, schließen gemeinsame Abrüs-

tungsmaßnahmen, humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, Aufgaben der militärischen Bera-

tung und Unterstützung, Aufgaben der Konfliktverhütung und friedenserhaltende Aufgaben sowie

Kampfeinsätze im Rahmen der Krisenbewältigung einschließlich friedenschaffender Maßnahmen,

Unterstützungsmaßnahmen im Kampf gegen den Terrorismus auf Ersuchen eines Drittstaats und

Operationen zur Stabilisierung der Lage nach Konflikten.

(1) Die in Artikel 16a Abs. 3 dieses Titels vorgesehenen Missionen schließen humanitäre Auf-

gaben und Rettungseinsätze, Aufgaben der Konfliktverhütung und friedenserhaltende Aufgaben

und zivile Operationen zur Stabilisierung der Lage nach Konflikten ein. Leitprinzip ist die Kri-

senprävention mit nichtmilitärischen Mitteln.

(2) Der Rat nimmt die Beschlüsse über Missionen im Sinne dieses Artikels einstimmig nach Zu-

stimmung durch das Europäische Parlament an; in den Beschlüssen sind Ziel und Umfang der

Missionen sowie die für sie geltenden allgemeinen Durchführungsbestimmungen festgelegt. Der

Außenminister sorgt unter Aufsicht des Rates und in engem und ständigem Benehmen mit dem Po-

litischen und Sicherheitspolitischen Komitee für die Koordinierung der zivilen und militärischen

Aspekte dieser Missionen.

Explanation (if any) :

Absatz 1:
Neufassung. Ich befürworte selbstverständlich Maßnahmen der gemeinsamen Abrüstung der EU-
Staaten; die zwangsweise Abrüstung von Drittstaaten durch militärische Operationen lehne ich je-
doch ab. Aufgaben der Beratung und Unterstützung befürworte ich nur insoweit, als sie der Kon-



fliktverhütung, Friedenserhaltung und der Stabilisierung der Lage nach Konflikten zugeordnet wer-
den können.

Absatz 2:
M. E. sollte jeder Beschluss über jede Mission nur mit Zustimmung des Europäischen Parlaments
erfolgen. Die Einstimmigkeit der Beschlussfassung im Rat ergibt sich dagegen bereits aus Artikel 9
Absatz 1 des Präsidiumsentwurfs für den Titel "Außenpolitisches Handeln der Union" in Teil II der
Verfassung, der auch für den Bereich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik gilt,
da diese integraler Bestandteil der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ist (vgl. Art. 30 Ab-
satz 1 des Präsidiumsentwurfs für den Teil I der Verfassung).


